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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetr iebes Straßenbau Nordrhein-
Westfalen vom 14.04.2016 (Eingang) bezüglich der 51 . Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich „Schleestraße“ im Ortst eil Holtwick; 
Anlage V zur EV IX/352/1 
 
Zu der Planung werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. Der Anregung, die kon-
krete Erschließung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung abzustimmen, wird im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes gefolgt. 

 
Beschlussempfehlung: 
Die Anregung wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 

 

 

 


